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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.2010

Norm

BPGG §4a Abs3

1. BPGG § 4a heute

2. BPGG § 4a gültig ab 01.07.2001 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 69/2001

3. BPGG § 4a gültig von 01.01.1999 bis 30.06.2001 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/1998

Rechtssatz

Ein deutlicher Ausfall der oberen Extremitäten gemäß § 4a Abs 3 BPGG liegt jedenfalls dann nicht vor, wenn dem

Betro:enen der selbständige Transfer in und aus dem Rollstuhl im Regelfall möglich ist und er nur beim gelegentlichen

Auftreten von Spasmen fremder Hilfe beim Transfer bedarf.Ein deutlicher Ausfall der oberen Extremitäten gemäß

Paragraph 4 a, Absatz 3, BPGG liegt jedenfalls dann nicht vor, wenn dem Betro:enen der selbständige Transfer in und

aus dem Rollstuhl im Regelfall möglich ist und er nur beim gelegentlichen Auftreten von Spasmen fremder Hilfe beim

Transfer bedarf.
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